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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XXXV. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LV. Jahrgang.

Nr. 20. Basel, 29. Juni. 1889.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberstlieutenant von Elgger.

Iahalt: Autorität der Unteroffiziere. — Neu Gewehr und Pulver. — Der Munitionsersatz im Zukunftskriege.
— Eidgenossenschaft: Ueber die kleinkalibrigen Handfeuerwaffen. Thätigkeit im Generalstab. Einheitsfuhrwerk
der Infanterie. Schiessversuche in Ostermundingen. VI. Division: f Trompeter-Instruktor Ryffel. Militärliteratur.
— Ausland: Oesterreich: Beförderung eines Schweizers zu hoher Stelle. Frankreich: Ernennung von Unteroffizieren

zu Reservelieutenants. Neues Geschütz von Bange. England: Uebungen der Miliz. — Verschiedenes:
Republikaner.

Autorität der Unteroffiziere.

Welches sind die geeignetsten
Massregeln, um die Autorität der
Unteroffiziere gegenüber ihrer
Mannschaft zu lieben?

Wären K a d r e s v or ku r s e vor den
Wiederholungskursen hiefür
zweckmässig und in welchem Umfange?

Die Autorität der Unteroffiziere ist abhängig:
1. Von einem gründlichen Wissen aller dienstlichen

Obliegenheiten des betreffenden Grades.

2. Von deren moralischem Werth, deren
Benehmen in und ausser Dienst, sowie von der

Art, wie der Unteroffizier von seinen Vorgesetzten

behandelt wird und wie er selbst sich
seinen eigenen Untergebenen gegenüber
benimmt.

I.
Fragen wir uns, ob unsere Unteroffiziere ihren

Dienst als solche kennen, so dürfen wir bestimmt

behaupten, eine Grosszahl genügt den Anforderungen,

die an Unteroffiziere gestellt werden

müssen, nicht.

Die Gründe dafür suche ich:
a) in der allzu kurzen Dienstzeit;

b) in der zu wenig sorgfältigen Auswahl und

c) in der Art der Instruktion.
a) Während Artillerie und Kavallerie 55-,

event. 80-tägige Rekrutenschulen haben, dauert
die Schule für Infanteristen, trotzdem deren

Dienst vielseitiger als derjenige der Artillerie
ist, nur 45 Tage. Ich nehme an, die Klage
betreffend die Unteroffiziere berühre hauptsächlich

diejenigen der Infanterie und Kavallerie.

Die Unteroffiziere der Artillerie genügen den

an sie gestellten Anforderungen so ziemlich, was
sich wohl damit erklären lässt, dass Rekruten-
und Unteroffiziersschulen bei weniger vielseitigem
Dienst länger sind und dass im Allgemeinen der
Artillerie besseres Material zur Verfügung steht.

Der Infanterist soll in den 45 Tagen, neben
den Pflichten des Soldaten im Allgemeinen,
vertraut gemacht werden mit den Formen der
Soldaten- und Kompagnieschule, soll ein ziemlich
komplizirtes Gewehr kennen lernen, soll ganz
besonders zum Schützen herangebildet werden;
daneben sollte er vertraut werden mit den Eegeln
der Marschsicherung und dem Vorpostendienste.
Es wird nun bei allem Fleisse von Seite der
Lehrenden wie der Lernenden kaum möglich sein,
dem Soldaten von Allem und Jedem einen ordentlichen

Begriff beizubringen. Davon, dass das

Gesehene und Gelernte zum geistigen Eigenthume
der Rekruten werde, ist keine Rede; sie erlernen
die Formen, aber haben keinen klaren Begriff
von deren Anwendung.

Nach der Rekrutenschule kommt der junge
Mann wieder heim in bürgerliche Verhältnisse;
der eine in die Werkstatt, der andere auf seinen

Hof oder auf ein Bureau; die grosse Mehrzahl
bekümmert sich nachher wenig mehr um
militärische Pflichten. Bei seinem spätem Eintritt
in die Unteroffiziersschule oder den

Wiederholungskurs hat er von vielen Disziplinen nur
noch eine Ahnung, aber von festem Wissen und
Können keine Spur.

Hier haben wir nur mit den angehenden
Unteroffizieren zu schaffen. Ich nehme an, es werden

wirklich nur die besten Rekruten ausgehoben, so

wird doch auch bei diesen bis zum Eintritt in
die Schiessschule vieles vergessen und verflogen
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